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General —⸗Wittwen⸗ und Brandkaſſe .

Verwaltungs

Vorſtand : Ludwig Cron , Geh . Rath II . Kl . S . o

Mitglieder : li,
Geh.

Rath II . Kl . S . o
‚ HeKied , Geh . Rath

1 Revident , 1 Regiſtraturaſſiſtent ,
1

Kanzleiaſſiſ
Kontroleur .

Generall

Kontroleur :

Buchhalter :
1 Aſſiſtent , 1 Dekopiſt , 1 Kanzleidiener

iſt wie folgt

2
Oberſt Wilhelmi . S . u.

Major v. Byern . S. u.

b. Zivilmitglieder .

Verwaltungsg A tath Adolf Fuchs . S . u.

Miniſterialrath Friedrich Wielandt . S . o.

Oberamtmann Gunſtab Eſchborn . S . o.

c. Außerordentliche Mitgliedtr .

Oberſchulrath Dr . Ernſt v. Sallwürk . S . o

Profeſſor Joſef Treutlein . S . o.

Profeſſor Dr . Ernſt Böckel . S . o.

II . Verwaltungs⸗Rechtspflege .
Die Rechtspflege in beſtimmten , vom Geſetz oder durch Regierungs⸗

verordnung bezeichneten Streitigkeiten über öffentliches Recht wird

in erſter Inſtanz regelmäßig von den Bezirksräthen unter dem Vorſitz
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1. Verwaltungs - Gerichtshof
Karlsruhe ) .

heilt in Verſammlungen von 5 Mit
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Präſident :

Walter Schwarzmann . Sab .

Räthe :

Joſef Karl Schmitt , Geh . Rath II . Kl. , vorſitzender Rath .
2b. - B. M. 2b. -G. HI. P. 2a . - W. F. 2b .

Dr . Karl Ullmann , Verwaltungs - Gerichtsrath . HPsa. m. E. —

. - P . R A. 3. -I . B. H. 2b . - F. E. L. 3
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und Entſcheidungen des Bezirksrathes ſteht dem vorſitzenden Beamten

ntlichen Intereſſes
zu, der gegen letztere , wenn er aus Gründen des öff

Rekurs an den Verwaltungs⸗
erhebliche Bedenken dagegen hegt , den

Gerichtshof ergreifen kann .

( Siehe oben unter Bezirksämter . )

III . Kreiſe und Gemeinden .

Die geſetzlich gebotenen allgemeinen Einrichtungen der Selbſtver⸗

waltung für beſtimmte räumliche Bezirke des Staatsgebiets ſind die

Gemeinden und die Kreisverbände . Innerhalb der letzteren können

ſich, unbeſchadet der Verpflichtungen gegen den Kreis , mit Genehmigung

des Miniſteriums des Innern , Bezirksverbände bilden .

Gemeinden und Kreiſe bilden körperſchaftliche Verbände und beſorgen

ihre Angelegenheiten ſelbſtſtändig , vorbehaltlich der geſetzlichen Aufſichts —

rechte des Staates . Sie haben das Recht des Vermögenserwerbs , das

Beſteuerungsrecht und das Petitionsrecht in Gemeindes , beziehungsweiſe

Kreisangelegenheiten . Die Gemeinden machen der geſetzlichen Regel

gemäß ihre Umlagen auf die ( für die Staatsſteuer konſtatirten ) Grund⸗ ,

Häuſer⸗ , Erwerb - und Kapitalrentenſteuer - Kapitalien ihrer Gemarkung .

Die Kreisverbände legen die Beiträge zu ihren Ausgaben auf die Ge⸗

meinden und abgeſonderten Gemarkungen des Kreiſes nach dem Ver —

hältniß der der Gemeindebeſteuerung unterliegenden Steuerkapitalien um.

Aufhebung beſtehender oder Bildung neuer Gemeinden , ſowie Ab⸗

änderung der Kreiseintheilung , wenn dieſe gegen den Willen der Be⸗

theiligten erfolgen ſoll , iſt nur im Wege der Geſetzgebung zuläſſig .
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